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Alle Angaben veröffentli-
chen wir ohne Gewähr.

¸ Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

q 116117

Unter dieser zentralen
Nummer werden Sie au-
tomatisch zu dem für sie
zuständigen Hausärztli-
chen Notdienst weiter ge-
leitet. Die Rufnummer ist
bundesweit und ohne Vor-
wahl gültig.
Zuständig sind in der Re-
gion die jeweiligen Be-
reitschaftspraxen:
Hachenburg: DRK-Kran-
kenhaus (Alte Frankfurter
Str. 10)
Altenkirchen: DRK-Kran-
kenhaus (Leuzbacher Weg
21)
Montabaur: Katholisches
Klinikum/Brüderkranken-

haus (Koblenzer Str. 11-
13)
Kirchen: DRK-Kranken-
haus (Bahnhofstr. 24)
Wissen: Sankt-Antonius-
Krankenhaus (Auf der Rahm
17)
Der Bereitschaftsdienst der
Praxen in Hachenburg, Al-
tenkirchen, Montabaur und
Kirchen sind am Wo-
chenende durchgängig von
Freitag (16 Uhr) bis Mon-
tag (7 Uhr) erreichbar. Au-
ßerdem erreichen Sie sie
jeweils von 19 Uhr am Vor-
tag bis 7 Uhr am Mor-
gen; am Mittwoch be-
reits ab 14 Uhr. An Fei-
ertagen sind sie von 18
Uhr am Vorabend bis 7
Uhr am Folgetag er-
reichbar. Das Kranken-
haus in Wissen ist sams-
tags, sonntags und fei-
ertags von 8 bis 20 Uhr
für Sie da.

¸ Notfallambulanz

Hachenburg: DRK-Kran-
kenhaus unter q (02662)
85 0
Altenkirchen: DRK-Kran-
kenhaus unter q (02681)
88 0
Montabaur: Katholisches
Klinikum/Brüderkranken-
haus unter q (02602)
12 20
Kirchen: DRK-Kranken-
haus unter q (02741)
68 20

¸ Zahnärzte

Notfalldienst:
q 0180 50 40 30 8
(Festnetz 14 ct/min; Mo-
bilfunk max. 42 ct/min.)

¸ Apotheken

Unter q 018055 25 88 25
(Mobilfunk; max. 42 ct/min.)

oder q 01805 25 88 25
(Festnetz; 14 ct/min.) wer-
den die nächstliegenden
dienstbereiten Apotheken
angesagt. Voraussetzung
ist die Eingabe der Post-
leitzahl Ihres Standortes
über die Telefontastatur,
für Westerburg z.B.
q 018055 25 88 25 56457
(Mobilfunk; max. 42 ct/min.)
oder q 01805 25 88 25
56457 (Festnetz;
14 ct/min.).

¸ Beratung/Hilfe

Telefonseelsorge:
q 0800 11 10 111 (ev.)
oder q 0800 11 10 222
(kath.)

Frauenhaus Hachenburg:
q (02662) 94 49 433

Frauennotruf Westerburg:
q (02663) 86 78

Notfalldienst

Herrchen gesucht
Harley (links) und Hector
(rechts) sind drei Monate
alt. Sie sind noch sehr
ängstlich und misstrau-
isch Menschen gegen-
über. Die Brüder wün-
schen sich ein ruhiges
und überschaubares Zu-
hause und Menschen, die
sie nicht überfordern. Har-
ley und Hector brauchen

noch einige Zeit, bis sie ih-
re Angst verlieren. Sie wer-

den nur zusammen ver-
mittelt und können sowohl

in Freigang als auch in
Wohnungshaltung vermit-
telt werden. Ansprech-
partner für alle Vermitt-
lungskatzen sind Marle-
ne Winter unter y 0151
28 90 71 43 oder Sylvia
Schmidt unter y 0171
27 25 271. Weitere Ver-
mittlungskatzen auf www.
katzenhilfe-westerwald.de.

Nachwuchs für die Kreisverwaltung
Acht Beamtenanwärter bestehen Prüfung

MONTABAUR. Mit guten
Ausbildungsergebnissen
haben acht Nachwuchs-
kräfte ihre Ausbildung bei
der Kreisverwaltung des
Westerwaldkreises in
Montabaur in diesem Jahr
erfolgreich abgeschlos-
sen.

Linda Hauschild, Melissa
Metz, Julia Schmidt und
Yannik Walkenbach ab-
solvierten vom 1. Juli 2016
bis zum 30. Juni .2019
das duale Studium für den
Zugang zum dritten Ein-
stiegsamt mit dem aka-
demischen Grad „Bache-
lor of Arts (B.A.)“.
Das dreijährige praxisna-
he Studium untergliedert
sich in die theoretische
Ausbildung an der Hoch-
schule für öffentliche Ver-
waltung (HöV) in Mayen
und die praktische Aus-
bildung bei der Kreis-
verwaltung des Wester-
waldkreises in Monta-
baur. Der Unterricht an
der HöV findet in drei Fach-
studien in Form des Block-
unterrichtes statt. Zum En-
de des Studiums ist ei-

ne Bachelorarbeit zu fer-
tigen, in der die Studie-
renden unterschiedlichste
Fragen bzw. Problemstel-
lungen beleuchten.
Daniel Groß, Lea Höhn, Jo-
hannes Malm, Corinna
Sieczka und Jenny Wal-
ter beendeten am 30. Ju-
ni 2019 bei der Kreis-
verwaltung des Wester-
waldkreises erfolgreich die
Ausbildung für den Zu-
gang zum zweiten Ein-

stiegsamt als Verwaltungs-
wirtinnen bzw. Verwal-
tungswirte. Die zweijähri-
ge Ausbildung unterglie-
dert sich ebenfalls in the-
oretische sowie prakti-
sche Phasen. Der theo-
retische Unterricht ist in
drei Lehrgänge an der
Zentralen Verwaltungs-
schule Rheinland-Pfalz
(ZVS) in Mayen unterteilt
und die praktische Aus-
bildung findet in ver-

schiedenen Abteilungen der
Kreisverwaltung statt.
Der Beruf als Beamtin oder
Beamter in der Kreis-
verwaltung des Wester-
waldkreises bedeutet mo-
derne Dienstleistung in und
für die Region, für Land
und Leute. Bürgerfreund-
lichkeit und Kreativität,
Leistung und Service be-
stimmen die Arbeit in der
Kreisverwaltung, einer der
größten Dienstleistungsbe-
triebe im Westerwald-
kreis. Um diesem An-
spruch auch weiterhin ge-
recht zu bleiben, werden
stetig neue Nachwuchs-
kräfte in unterschiedli-
chen Ausbildungsberufen
ausgebildet.
Derzeit absolvieren rund
35 junge Leute eine qua-
lifizierte Ausbildung beim
Westerwaldkreis. Dieses seit
Jahren hohe Ausbildungs-
niveau möchte die Kreis-
verwaltung gerne beibe-
halten.

M Weitere Infos über die
Ausbildungsberufe gibt es
auf www.westerwaldkreis.de/
ausbildung.

Landrat Achim Schwickert (rechts) freut sich über das
erfolgreiche Abschneiden der acht Nachwuchskräfte.

Foto: Kreisverwaltung des Westerwaldkreises
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Alle Arbeiten rund um den Öltank

Fachbetrieb nach § 19 L
Wasserhaushaltsgesetz.
Geprüft durch den
Rheinisch-Westfälischen TÜV

57290 Neunkirchen
Bahnhofstraße 15
Telefon (02735)3065
Telefax (02735)3125
Axel.Beel@t-online.de
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Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung

Obere Leimbach 9 · 57074 Siegen
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An unserem neuen Standort in Siegens Leimbachtal entwickeln und fertigen wir High-Tech-KVM-
Lösungen – und das seit mehr als 30 Jahren! Höchste Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen nicht
nur unsere Produkte, sondern auch unser Denken und Handeln aus.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort, vorerst für ein Jahr befristet, einen

Welche Aufgaben erwarten Sie

• Kommissionierung von Bauteilen und
Baugruppen

• Programmieren von Leiterplatten
• Werkerselbstkontrolle im Rahmen des
Qualitätswesen

• Ausdrucken von Kommissionierlisten
• Allgemeine Produktionsarbeiten

Wir bieten einen attraktiven Arbeitsplatz mit spannenden Aufgaben in einer topmodernen
Umgebung. Neben Urlaubs-/Weihnachtsgeld, Altersvorsorge, VL und Fahrgeld locken ein
sympathisches, technikbegeistertes Team sowie ein eigenes Fitnessstudio.
Vollständige Bewerbungsunterlagen bitte an bewerbung@gdsys.demit Angabe von
möglichem Starttermin und Gehaltsvorstellung.

Wasmüssen Sie mitbringen

• Anwendungskenntnisse ERP-System
(vorzugsweise Microsoft Navision)

• Technisches Verständnis
• Praktische Erfahrung aus einer Fertigung
eines Produktionsbetriebes

• Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Selbstorganisation und Einsatzbereitschaft
• Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein

Mitarbeiter Kommissionierung (w/m/d)

»Zum RECHT kommen« Anzeigensonderveröffentlichung

Fachanwälte für Familienrecht, Verkehrsrecht,
Arbeitsrecht, Miet- und WEG-Recht

Schwerpunkt: Handels- und Gesellschaftsrecht
Neustraße 33 | D-56457 Westerburg

Tel.: 02663 3013 | www.wengenroth-anwaelte.de

Schenkung der Schwiegereltern in spe – Was gilt bei der Trennung?
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte kürzlich über
folgenden Fall zu entscheiden:
Die Tochter der Klägerin lebte von 2002 bis 2013 in einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit dem Beklagten.
2011 entschlossen sie sich, eine Immobilie zu erwerben.
Die Klägerin schenkte dem Paar zur Finanzierung rund
100.000 Q. Nach der Trennung forderte sie die Hälfte der
Schenkung vom Beklagten zurück. Die Klage ging durch
alle Instanzen. In erster Instanz gab das Landgericht
der Klägerin Recht. Es urteilte, aufgrund der Trennung
sei eine schwerwiegende Veränderung der Umstände
eingetreten, die die Vertragsparteien der Schenkung
gemeinsam zugrunde gelegt hätten. Der Klägerin sei
daher nicht zuzumuten, dass die Schenkung Bestand
hat. Als der Beklagte in Berufung ging, erachtete auch
das Oberlandesgericht (OLG) den Anspruch der Klägerin

als grundsätzlich berechtigt. Es reduzierte ihn aller-
dings um rund 10 %, weil die Tochter und der Beklagte
2 Jahre lang in der Immobilie gewohnt hatten, weshalb
sich der Schenkungszweck zum Teil verwirklicht habe.
Der Beklagte war auch mit dieser Entscheidung nicht
zufrieden und legte Revision ein. Der BGH bestätigte
daraufhin das Urteil des OLG. Er führte allerdings
aus, dass eine Reduzierung des Anspruchs eigentlich
nicht gerechtfertigt sei. Der Schenker hätte nämlich
sein Geschenk nicht nur um eine bestimmte Quote
vermindert, wenn er die tatsächliche Dauer der Lebens-
gemeinschaft vorausgesehen hätte. M. a. W.: Hätte die
Klägerin gewusst, dass die Beziehung bald endet, hätte
sie überhaupt keine Schenkung gemacht. Sie war also
sogar berechtigt, den gesamten Betrag zurückzufordern.
Da aber hier nur der Beklagte Revision eingelegt hatte,

blieb es beim Urteil des OLG.
Fazit:
Auch eine Schenkung, die im Vertrauen auf den Bestand
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft erfolgt, kann
nach der Trennung zurückgefordert werden. Dieser
Anspruch besteht in voller Höhe der ursprünglichen
Schenkung und kann mit dem Argument der Zweck-
erreichung nicht reduziert werden

Florian Striedter
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht
Neustraße 33 | 56457 Westerburg
Tel.: 02663 3014 | Fax: 02663 362
www.wengenroth-anwaelte.de
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Viele Infos, News und Mehr auf:
www.der-lokalanzeiger.de

www.der-lokalanzeiger.de
www.wengenroth-anwaelte.de
www.wengenroth-anwaelte.de
mailto:bewerbung@gdsys.de
www.gdsys.de
mailto:ich@werdezusteller.de
WerdeZusteller.de
mailto:info@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@amwochenende.de
mailto:Axel.Beel@t-online.de
www.bauspezi-gmk.de
www.westerwaldkreis.de
katzenhilfe-westerwald.de

